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1. Welchen Anteil hat die Kälte- und Klimatechnik an den 
HFKW-Emissionen und am Treibhauseffekt?

Im Kigali (Ruanda) -Abkommen 2016 verpflichtet sich die Staatengemeinschaft zum schrittweisen, 
globalen Ausstieg aus den HFKW, um den Temperaturanstieg der globalen Mitteltemperatur um 
0,5K bis 2100 zu reduzieren.

• Auslöser für den von der UN beschlossenen Ansstieg aus den HFKW war der prognostizierte 
sehr hohe Verbrauch der Entwicklungsländer (Bild 2).

• Gegenwärtig haben die HFKW nur einen Anteil von 4% an den CO2 - Äquivalenten 
Treibhausgasemissionen (Bild 3).

• Gemäß Bericht des Forschungszentrums der EU „EDGAR“ von 2014 hat die Kälte- und 
Klimatechnik nur einen kleinen Anteil an den HFK-Gesamtemissionen (Bild 4).

Bild 1: Abweichung der globalen Mitteltemperatur von der 
vorindustriellen Temperatur, 1880 - 2016
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Bild 4: Globale HFKW-Emissionen nach Kältemittel-(KäM) 
und sonstigen Anwendungen

Bild 5 zeigt wichtige Anwendungen von F-Gasen nach DESTATIS.

Nach DESTATIS wurden in Deutschland 21% der CO2 - Äquivalenten F-Gase in der stationären 
Kältetechnik eingesetzt. 2017 waren das, für die Instandhaltung stationäre Kälteanlagen 4,8 Miot 
CO2 - äq = 0,46% der Gesamtemissionen.
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PFKW
(voll- oder perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe)

HFKW
(teilfluorierte 

Kohlenwasserstoffe)

SF6
(Schwefelhexafluorid)

Primäraluminiumproduktion PU-Hartschäume Isoliergas in elektr. 
Schaltsystemen

Plasmaätzverfahren PU-Integralschäume Schallschutzscheiben

Ausgangsstoff zur
PTFE-Herstellung PU-Montageschäume Autoreifen

Herstellung von Leiterplatten XPS-Dämmstoffe Magnesium-Guss

Halbleiterherstellung Feuerlöschmittel Spurengas

Kältemittel
(minimale Mengen) Dosieraerosole Aluminium-Reinigung

allgemeine Aerosole Flugzeug-Radar

Novelty-Aerosole Sportschuhsolen

Lösemittel Teilchenbeschleuniger

Kältemittel Starkstrom-Kondensatoren

Leiterplattenfertigung

Halbleiterfertigung

Aluminiumproduktion

Bild 5: Wichtigste technische Anwendungen von F-Gasen
(fluorhaltige Kohlenwasserstoff-Derivate)
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Schlussfolgerung des DKV und des BIV:

• Der Ausstieg der Kältebranche aus den HFKW-Kältemitteln wird nicht den erhofften Einfluß auf 
die globale Mitteltemperatur haben.

• Es sind effektive Maßnahmen erforderlich, um den Klimawandel zu begrenzen.

• Im Bereich der Kälte- und Klimatechnik und Wärmepumpen ist eine Steigerung der 
Energieeffizienz in Kombination mit erneuerbaren Energien notwendig.

• Speicherung thermischer Energie in Form von Wärme und Kälte.

2. Was kann der Kälteanlagenbauer zur Reduzierung des 
Treibhauseffektes tun?

2.1 Einsatz alternativer Kälteverfahren und halogenfreier Kältemittel 
mit einem GWP ≤ 3
Bedingungen für einen breiten Einsatz:

• Technische Beherrschung der Sicherheitsrisiken bei brennbaren und giftigen Stoffen.
• Keine Erhöhung des Energieverbrauches gegenüber F-Gasen. Der Energieverbrauch der 

Kälteanlage = indirekter Treibhauseffekt = 80% des Gesamt-GWP

Unproblematisch ist der Einsatz brennbarer und giftiger Stoffe bei indirekter Kühlung mit Kaltwasser  
oder Sole.

Die Nachteile dabei sind:

• 10 bis 15% höherer Energieverbrauch durch tiefere Verdampfungstemperatur und 
Antriebsleistung für Pumpen

• 10 bis 20% höhere Investitionskosten gegenüber Direktverdampfung

Einsatz von CO2 (R744) - GWP = 1

• Kaskaden- oder Booster-Systeme im Supermarkt
• Industrie-Kälteanlagen
• Verkaufsautomaten für Getränke
• Hochtemperatur-Wärmepumpen
• Erdsonden für Wärmepumpen

Einsatz von NH3 (R717) und R723 (NH3 / DME) - GWP = 0

• Großkälteanlagen für Brauereien, Molkereien, fleischverarbeitende Betriebe, Obstkühlhäuser
• Groß-Wärmepumpen
• große Kaltwassersätze
• Absorptions Kälte-Geräte
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Einsatz von Kohlenwasserstoffen - GWP = 3

Tabelle 1: Kohlenwasserstoffe als Kältemittel

Kältemittel Anwendungsbereich

R600a Haushaltskühlschränke, Kühlmöbel,
ORC-Anlagen

R290

• steckerfertige Kühlmöbel (z.b. Lidl-Märkte)
• kompakte Wärmepumpen Luft-Wasser
• Split-Klimageräte
• Kaltwassersätze
• Industrie-Kälteanlagen
• Supermarkt mit indirekter Kühlung

R1270 / R170 Kaskaden Kühlgeräte für Medizin und Pharmazie
(Tiefsttemperaturanwendungen)

Einsatz von Wasser (R718) als Kältemittel

• H2O / LiBr - Absorptionskälteanlagen zur Klimatisierung, Leistungsbereich bis zu mehreren MW
• H2O / Molsieb oder H2O / Silikagel - Adsorptionskälteanlagen zur Klimatisierung, kleine kom-

pakte Geräte, Leistung 8 bis 40 kW und große Anlagen bis 1 MW

Der COP von Absorptions- und Adsorptionskälteanlagen ist ca. 30 % niedriger im Vergleich zu 
Kompressions-Kälteanlagen. Einsatz erfolgt, wenn Abwärme aus Industriebetrieben, Kraftwerken, 
BHKW‘s zu Verfügung steht oder mit Solarkollektoren.

• Dampfstrahlkälteanlagen im Industriebereich bis 50 MW
• Kaltwassersätze mit Turboverdichtern, z.B. von der „Efficient Energy GmbH“
• Adiabate Kühlung zur Klimatisierung
• Vakuumkühlung für Gemüse und Backwaren
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Einsatz von Luft als Kältemittel in Kaltgasanlagen, z.B. Klimatisierung des ICE3

Bild 7: ICE3

Bild 7: Der Kältesatz des eChillers (Efficient Energy GmbH)
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Fazit:

Für die Vielzahl von Kälteanlagen kleiner und mittlerer Leistung ist keine generelle neue Lösung in 
Sicht!

2.2 Bau energieeffizienter Kälteanlagen und deren energieeffizienter 
Betrieb

• Klimaschutzziele sind nur mit Senkung des Energieverbrauches erreichbar
• Der indirekte Treibhauseffekt = Energieverbrauch beträgt 80%!

to um 1K zu tief = +4% Pel

tK um 1K zu hoch = +1 bis 2% Pel

• effiziente Abtauverfahren, z.B. Heißgasabtauung, Elektroabtauung nur mit 
Bedarfsabtaureglern, Soleabtauung

• Konsequente Abwärmenutzung von Kälteanlagen

• Einsatz von Wärmepumpen, Kälte-Wärme-Kopplung, Energiespeicherung

• regelmäßige Wartung von Kälteanlagen

2.3 Einsatz von HFO-Kältemitteln mit geringem GWP und Umstellung 
von HFKW-Kälteanlagen
Die F-Gase-Verordnung 517/2014/EU schreibt eine Senkung des durchschnittlichen GWP für 
Kältemittel auf ca. 500 bis 2030 vor (Bild 9).
Tabelle 2 zeigt mittel- und langfristig einsetzbare HFO-Kältemittel. Dabei sind nur Stoffe von 
Chemours (DuPont) und Honeywell aufgelistet, die in erster Linie von den Großhändlern in 
Deutschland und Österreich vertrieben werden.
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Bild 9: Theoretische durchschnittliche GWP-Werte durch 
Mengenbregenzung („Phase-Down“)
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Bereich
jetzt mittelfristig A1 langfristig A2L

HFKW GWP HFO GWP HFO GWP

NK-Bereich R134a 1430

R513A 631 R1234yf 4

R450A 604 R444A 92

R515B ³) 299

TK-Bereich

R404A 3922 R449A 1397 R454A 239

R507 3985 R448A 1387 R454C 148

R407A 1770 R452A 2140

R407F 1820 R513A 1) 631

Klima
R407C 1520 R32 2) 675 R444B 295

R410A 1720 R466A 696 R454B 466

Tabelle 2: Mittel- und langfristig einsetzbare HFO-Kältemittel 1) mit Unterkühlung
2) A2L
3) A1

Bild 10: Schema einer Kälteanlage mit zweistufiger 
Verdichtung einstufiger Entspannung und 
Flüssigkeitsunterkühlung 
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Leistungsvergleich R449A mit R513A

Basis: Bitzer-Verdichter 4 HE-18Y-40P

to = -25°C, tK = +45°C, toh² = -10°C

Kältemittel Qo (kW) Pel (kW) COP tvend (°C)

R449A 16,45 10,36 1,59 103,5

R513A 10,01 6,44 1,55 83,8

R513A
tu = 30K 13,94 6,44 2,17 ~70

R513A
tu = 40K 15,15 6,44 2,35 ~65

R513A
tu = 50K 16,32 6,44 2,54 ~60

2.4 Dichtheit von Kälteanlagen und Lecksuche

• Bau von technisch dichten Kälteanlagen
• Weitgehender Verzicht auf lösbare Verbindungen
• Beherrschung von Rohrleitungsschwingungen und Gaspulsationen
• Reduzierung der Füllmengen, z.B. microox-Verflüssiger
• Regelmäßige Lecksuche und Beseitigung der Leckagen
• Gemäß Verordnung 517/2014/EU Kontrollintervalle nach Tonnen CO2-Äquivalent = GWP x 

Kältemittelmenge in kg

Füllmenge Kontrollintervall

5 bis 50t 12 Monate

50 bis 500t 6 Monate

über 500t 3 Monate

• Ab 500t muss eine Gaswarnanlage eingesetzt werden
• Einsatz hochwertiger Lecksuchgeräte
• Lecksuche nur durch sachkundiges und zertifiziertes Personal
• Unterweisungen und Schulungen des Personals
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3. A2L-Kältemittel die langfristige Alternative für die 
Gewerbekälte

3.1 Einteilung der Kältemittel nach EN378 und Kriterien für die 
Einteilung

Brennbarkeit
Toxizität

gering hoch

nicht entflammbar keine
 Flammenausbereitung 

A1 
R134a, R410A, R449A, R513A

B1
R123, R245fa

schwer entflammbar 
geringe Brennbarkeit 

A2L
R123yf, R32

R454A, R444B

B2L
R717 (NH3), R723

mäßig entflammbar 
mäßige Brennbarkeit 

A2
R512A, R440A

R413A

B2
R30

leicht entflammbar
hohe Brennbarkeit 

A3
R290, R600a, R170, R1270 B3

Tabelle 3: Klassifikation der Kältemittel nach Sicherheitsgruppen gemäß EN378-1 mit Beispielen

Buchstabe A: Keine oder geringe Giftigkeit, keine Gefährdung von Personen bei Freisetzung, 
AGW > 400 ppm
einziges Risiko: Sauerstoffverdrängung - praktischer Grenzwert / Toxizitätsgrenze

Ziffer 1: Keine Brandausbreitung bei beliebiger Konzentration, bei Umgebungsdruck (1bar) 
und bis max. 60°C

Ziffer 2L bis 3: Kältemittel sind entzündbar in bestimmten Konzentrationen, bei Umgebungsdruck 
und Umgebungstemperatur bis max. 60°C

Eigenschaften zur Entzündbarkeit / Brennbarkeit der Kältemittel

• Entzündbarkeitsbereich (untere Zündgrenze, obere Zündgrenze)
• Mindestzündenergie (Funken, Lichtbogen oder dgl. als Zündquelle wirkend)
• Zündtemperatur (Temperatur als Zündquelle wirkend, z.B. an einer Oberfläche)
• Verbrennungswärme (Auswirkung der Verbrennung)
• Brenngeschwindigkeit (Ausbreitung eines Brandes)
• Verbrennungsprodukte (Auswirkung der Verbrennung)

dazu siehe auch Bild 12
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Brenngeschwindigkeit und minimale Entzündungsenergie

HF0-1234yf sehr hohe min. Entzündungsenergie notwendig  schwer entflammbar
Tabelle 3 zeigt HFO-Kältemittel der Klasse A2L

Ersatz für HFO oder
HFO-Gemisch Zusammensetzung GWP Gleit UEG

(kg / m³)

R134a

R1234yf - 4 - 0,289

R1234ze - 7 - 0,303

R516A - 0,449

R404A / R507
R407A / F / C

R454A R32 / R1234yf
35 / 65% 238 5K 0,278

R454C R32 / R1234yf
21,5 / 78,5% 146 6K 0,239

R455A R32 / R744 / R1234yf
21,5 / 3 / 75,5% 146 6,3K 0,431

R410A

R452B R32 / R125 / R1234yf
67 / 7 / 26% 676 1K 0,310

R454B R32 / R1234yf
68,9 / 31,1% 467 1,5K 0,303

R444B R32 / R152a / R1234yf
41,5 / 10 / 48,5% 295 8,8K

Tabelle 3: HFO-Kältemittel und HFO/HFKW-Gemische der Klasse A2L
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3.2 Sicherheitsvorschriften und Normen für den Einsatz brennbarer 
Kältemittel

Es gibt z.Z. kein umfassendes , einheitliches Regelwerk zum Einsatz von brennbaren Kältemitteln!
Die Europäische Kommission M/555 hat den Auftrag bis Ende 2020 ein Europäisches 
Normungsdokument zu erstellen:

Erstellung der Technischen Spezifikationen für die sichere Installation von Anlagen und Geräten 
mit brennbaren Kältemitteln
• mit Berücksichtigung der Gewährleistung der Sicherheit bei der Installation und bei Betrieb
• Erweiterung der Füllmengengrenzen und Beschreibung von Maßnahmen zur Riskoreduzierung
• Spezifikationen für Räume/Bereiche in denen die Anlagen und Geräte installiert sind
• Nutzbarkeit dieser Spezifikationen für Änderungen in den nationalen Vorschriften

3.2.1 Vorschriften und Normen für den Bau von Kälteanlagen mit 
brennbaren Kältemitteln

Wichtige Vorschriften sind:
• EN378, Teil 1 bis 3
• Kälteanlagenverordnung in Österreich
• Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
• identisch mit Druckbehälterverordnung in Österreich
• Produktnorm IEC 60335-2-40 vom 26.01.2018
• bzw. EN 60335-2-40 „Klimageräte/Wärmepumpen“ und EN 60335-2-89 „Gewerbliche 

Kühlgeräte“

EN378 „Kälteanlagen und Wärmepumpen“

 ● Teil 1, Anhang C: Grenzwerte für Füllmengen 
 ● Teil 2: Konstruktion, Prüfung, Dokumentation 

 ○ Bauteilgeprüfter Sicherheits- und Druckbegrenzer
 ○ Saug- und Druckmanometer sowie KM-Sammler mit Schauglas für max. KM-Füllstand 

  ab 2,5 kg für Gruppe A3 
  ab 25 kg für Gruppe A2 und A2L

 ● Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen 
 ○ Kältemitteldetektor muss bei 25% UEG ansprechen
 ○ Muss Alarm auslösen, mechanische Lüftung einschalten und Kälteanlage ausschalten

 ● Teil 4, Anhang D: Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen
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DIN EN 378-2:2017-03
       EN 378-2:2016 (D)

Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 
Nach der Druckgeräterechtlinie werden Kältemittel der Kategorie A2L in die Fluid-Gruppe 1 
eingestuft:
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Für die Festellung der Druckgeräte - Kategorie gelten folgende Einstufungskriterien:

Höhere Kategorie = höheres Gefahrenpotential !
Ab Kategorie III ist eine TÜV - Abnahme der Kälteanlage erforderlich.
Das Bauteil mit der höchsten Kategorie bestimmt die Kategorie der gesamten Kälteanlage 
(Baugruppe mehrerer Druckgeräte).

DIN EN 378-2:2017-03
       EN 378-2:2016 (D)
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Flüssigkeitsstandanzeiger
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3.2.2 Freigrenzen für A2L- und A3-Kältemittel

Die Freimengen oder Füllmengen-Bagatell-Grenzen m1 ergeben sich aus der EN378, Teil 1, 
Abschnitt C1.
• für A2- und A3-Kältemittel: m1 = 4m³ x LFL
• für A2L-Kältemittel m1 = 4m³ x 1,5 x LFL

dabei ist LFL (kg/m³) die untere Zündgrenze (UEG) und 4m³ gilt als kleinste räumliche 
Aufstellungsmöglichkeit in einem Personen-Aufenthaltsbereich.
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Sicherheitsgruppe
A2L

Bagatell-Grenze m1 x 1,5
Bagatell-Grenze 
gemäß § 1.KAVLFL 4m³ x 1,5 x LFL

[kg/m³] [kg]
R32 0,307 1,842

Max. < 1,5 kg

R1234yf 0,289 1,734
R1234ze(E) 0,303 1,818

Ersatz für

R454C (R404A) 0,293 1,758
R452B (R410A) 0,310 1,860
R454B (R410A) 0,303 1,818
R516A (R134a) 0,449 2,694

Sicherheitsgruppe
A3

Bagatell-Grenze m1

LFL 4m³ x LFL
[kg/m³] [kg]

R290 Propan 0,038 0,152
Abgerundet 150 Gramm im
Weißwarenbereich.R600 Butan 0,038 0,152

R600a Isobutan 0,043 0,172
R1270 Probylen 0,046 0,184

Ausblick auf die Zukunft
(entnommen aus „Information Nr. 34e für den Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbauer“ vom 
12.05.2019)

Speziell für gewerbliche Anwendungen war bis Ende 2019 die Überarbeitung der Norm IEC 
60335-2-89 vorgesehen, um die Freigrenze für A3-Kältemittel zu erweitern. Unter strikter Angabe 
der mindestens erforderlichen Grundfläche am Typenschild sollte die Freigrenze auf m1 = 13m³ x 
LFL angehoben werden. Vom IEC-Komitee wurde der Normenentwurf  u.a. mit den Stimmen der 
USA, Japan und Niederlande abgelehnt.

Sicherheitsgruppe
A3

Bagatell-Grenze m1‘ mindest erforderliche
Grundfläche

bei ho = 2,2m #)LFL 13m³ x LFL

[kg/m³] [kg] [m²]

R290 Propan 0,038 0,494

23,64
R600 Butan 0,038 0,494

R600a Isobutan 0,043 0,559

R1270 Propylen 0,046 0,598
#) Amin = 4xM / 2,2xLFL
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Zu einem späteren Zeitpunkt sollte auch die Freigrenze für A2L-Kältemittel bei strikter Einhaltung 
der erforderlichen Grundfläche auf folgende Werte angehoben werden:

Sicherheitsgruppe
A2L

Bagatell-Grenze m1‘ mindest erforderliche
Grundfläche

bei z.B. ho = 2,65m #)LFL 13m³ x 1,5 x LFL

[kg/m³] [kg] [m²]

R32 0,307 5,990

29,43

R1234yf 0,289 5,636

R1234ze(E) 0,303 5,909

R454C 0,293 5,714

R452B 0,310 6,045

R454B 0,303 5,909

R516A 0,449 8,756

3.2.3 Ermittlung der zulässigen Füllmengen gemäß EN378-1

Die Ermittlung erfolgt auf die Basis folgender Kriterien:

• Sicherheitsklasse des Kältemittels nach EN378-1, Anhang E
• Kategorie der Zugangsbereiche
• Klassifikation der Aufstellungsorte von Kälteanlagen

Für F-Gase, die vor 2003 auf dem Markt waren - vereinfachte Berechnung nach praktischen 
Grenzwert (Tabelle E) im Personenaufenthaltsbereich.

Grenzwerte nach Tabelle E.1 bis E.3:

ODL - Grenzwert für Sauerstoffmangel (oxygen deprivation limit)
ATEL - Grenzwert für Toxität (acute toxcity exposure limit)
LFL - untere Explosionsgrenze (lower flammability limit)

Die Berechnung erfolgt in der Reihenfolge Toxizität (Tabelle C.1) und Brennbarkeit (Tabelle C.2). 
Der niedrigste Grenzwert ist einzuhalten.
Alternativ kann auch C.3 mit QLMV- und QLAV-Werten gerechnet werden.
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Beispiele
Beispiel 1: Eine R134a-Kälteanlage wird in einem Raum von 30m3 im Kellergeschoß aufgestellt. 
Wie groß darf die Füllmenge sein ?

Aufstellungsort: Klasse I
Zugangsbereich: b 

mmax = 0,21kg/m3 * 30m3 = 6,3kg

Beispiel 2: Der Verflüssigungssatz einer R449A-Kälteanlage wird in einem abgeschlossenen 
Maschinenraum von 60m3 aufgestellt. Wie groß darf die Füllmenge sein ? 

Aufstellungsort: Klasse II
Zugangsbereich: C

Praktischer Grenzwert = ODL = 0,388kg/m3

Ab einer Füllmenge von 0,388kg/m3 * 60m3 = 23,3kg
muss eine mechanische Maschinenraumentlüftung mit Bodenabsaugung installiert werden. 

Kältemittel A2L: Füllmenge > m1 * 1,5 
Kältemittel A2, A3: Füllmenge > m1
oder Mindestgrundfläche Amin nach Formel C.2

m1 = 4 * LFL
Propan (A3): LFL = 0,038kg/m3, LFL5/4 = 0,0167
R32 (A2L): LFL = 0,307 kg/m3, LFL5/4 = 0,228

→ ATL * Raumvolumen

→ Keine Begrenzung der Füllmenge

mmax nach Formel C.1
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Beispiel 3: Ein Klimagerät soll in einem Raum mit 30m2 an der Decke montiert werden. Wie groß 
ist die maximale Füllmenge beim Kältemittel R32?

mmax = 2,5 * LFL5/4 * ho * A1/2

 = 2,5 * 0,3075/4 * 2,2 * 301/2 = 6,87kg

Beispiel 4: Ein Kühlgerät hat eine Füllmenge von 320g Propan in einem 
Personenaufenthaltsbereich auf dem Boden aufgestellt. Die Füllmenge überschreitet 4m3 * LFL = 
152g. Wie groß muss die Mindest - Raumfläche sein ?

Amin = m2 / (2,5 * LFL5/4 * ho)2

         = 0,322 / (2,5*0,0385/4 * 0,6)2 = 163,5m2

Q0 
(kW)

typ. 
Raumgröße 
bei diesem 

Modell 
(m2)

Standard 
Füllgewicht 

(kg)

Füllgewicht 
bei max. 

Leitungslänge 
(kg)

h0    
Wand-  

montage            
(m)

R32         
LFL

max. 
Füllgewicht 

gem.  
EN378-1  

C.2.1                   
(kg)

max. 
Füllgewicht 
gem. EN 378 

"Andere 
Anwendung" 
Klassifikation 

II

Installation 
in Ordnung

Panasonic Etherea Z

CS-  Z  7SKEW + CU-  Z  7SKE  2,05 20 0,76 0,84 1,8 0,307 4,60 3,07 Ja

CS-  Z  9SKEW + CU-  Z  9SKE 2,50 25 0,85 0,93 1,8 0,307 5,14 3,84 Ja

CS-  Z12SKEW + CU-  Z12SKE 3,50 35 0,91 0,99 1,8 0,307 6,08 5,37 Ja

CS-  Z15SKEW + CU-  Z15SKE 4,20 45 0,87 0,95 1,8 0,307 6,90 6,91 Ja

CS-  Z18SKEW + CU-  Z18SKE 5,00 50 1,03 1,22 1,8 0,307 7,27 7,68 Ja

Panasonic TZ

CS-TZ  9SKEW + CU-TZ  9SKE 2,50 25 0,67 0,75 1,8 0,307 5,14 3,84 Ja

CS-TZ12SKEW + CU-TZ12SKE 3,50 35 0,77 0,85 1,8 0,307 6,08 5,37 Ja

CS-TZ15SKEW + CU-TZ15SKE 4,20 45 0,86 0,94 1,8 0,307 6,90 6,91 Ja

CS-TZ18SKEW + CU-TZ18SKE 5,00 50 1,14 1,33 1,8 0,307 7,27 7,68 Ja

CS-TZ24SKEW + CU-TZ24SKE 6,80 70 1,49 1,99 1,8 0,307 8,60 10,75 Ja

mmax = 2,5 x LFL 5/4 x ho x A1/2  
  

m:  Kältemittel-Füllgewicht (kg)  
LFL:  Lower Flamability Limit (kg/m3); bei R32: LFL = 0,307
ho:    Höhe (m)  
A:  Raumfläche (m2)  
  

mmax = 20% x LFL x Raumvolumen                            

bei "Anderer Anwendung"  Klassifikation II  

Zulässige Füllmengen in Abhängigkeit von der Raumgröße für Klimageräte
Anforderungen zur Gewährleistung der sicheren Verwendung der aktuellen Panasonic-Modelle 
mit R32:
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h (m) Kältemittelfüllung (kg)
Minimal benötigte Raumgröße (m2)

     1,84 kg 2,4 kg 3,6 kg 4,9 kg 6,1 kg 8,0 kg

0,6 / 50 110 206 321 543

1,0 / 18 40 74 116 196

1,8 / 5 12 23 36 60

2,2 / 4 8 15 24 40

Beispiel:
Einbau R32 Klimaanlage im Privathaus:

 ● Kältemittel A2L
 ● Allgemeiner Zugangsbereich
 ● Menschlicher Komfort (Alternativ: „Andere Anwendungen“)
 ● Aufstellungsort Klasse II

siehe EN 378-1 Tabelle C2 Brennbarkeitsklasse A2L:

I II

IVIII

Aufstellungsort - Klassifikation:
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Mindestaufstellfläche für Innengeräte 
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Mindestaufstellflächen für Außengeräte 

Kältemittelfüllmenge M [kg] Mindestaufstellfläche Amin [m²]

1,0

1,5 17

2,0 23

2,5 28

3,0 34

3,5 39

4,0 45

4,5 50

5,0 56

5,5 62

6,0 67

6,5 73

7,0 78

7,5 84

12
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(aus Information Nr. 34e):

Anmerkung zu C):

Für A3-Kältemittel gilt gemäß EN378-2:

• Rohrleitungen und Verbindungen müssen im Personen-Aufenthaltsbereich dauerhaft technisch 
dicht ausgeführt werden.

• Schwingungen und Pulsationen vermeiden
• Rohrleitungen gegen zufällige Beschädigung schützen

3.2.4 Risikobeurteilung bei Verwendung brennbarer Kältemittel 
Klasse A2L oder A3

• Voraussetzung für die Anwendung brennbarer Kältemittel ist:

die Dichtheit der Kältemittelkreisläufe
• Bei einem „auf Dauer dichten Kreislauf“ ist nicht mit einer Freisetzung von Kältemittel zu 

rechnen bzw. die Auswirkungen sind vernachlässigbar.
• Eine Bewertung „auf Dauer technisch dicht“ könnte nach DIN EN 1127-1, Anhang B oder TRBS 

2152, Teil 2 erfolgen

Reihenfolge zur Gewährleistung der Sicherheit einer Kälteanlage:

1.Wahl: Kältemittelkreislauf ist auf Dauer technisch dicht

• Bau einer dichten Kälteanlage ohne lösbare Verbindungen
• Feststellung der Dichtheit durch Dichtheitsprüfung
• Kältemittelkreislauf bleibt während der gesamten Lebensdauer dicht, auch z.B. bei 

Schwingungen und Pulsationen
• Es muss nicht mit der Freisetzung von Kältemitteln gerechnet werden
• Es müssen keine gefährdeten Bereiche festgelegt werden

Beim heutigen Stand der Technik nicht erfüllt!
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2. Wahl: Technisch dichter Kältemittelkreislauf + Vermeidung von Zündquellen

• Es muss mit seltenen Freisetzungen von Kältemitteln gerechnet werden.
• Man muss gefährdete Bereiche festlegen.
• Zündquellen innerhalb dieser gefährdeten Bereiche vermeiden.
• Verringerung der Gefahr durch gezielte Belüftung
• Bei kleiner Füllmenge und guter Durchlüftung ist ein Schutzniveau entsprechend „Zone 2“ 

ausreichend

3. Wahl: Technisch dichter Kältemittelkreislauf + Schutzkonzept (z.B. Gaswarnanlage)

• Es muss mit seltenen Freisetzungen von Kältemitteln gerechnet werden.
• Deshalb müssen gefährdete Bereiche festgelegt werden.
• Durch ein Schutzkonzept müssen Zündquellen in diesen Bereichen vermieden werden.
• Es können Bauteile ohne „Ex-Schutz“ verwendet werden (hohes Schutzniveau - Redundanz, 

hohe Kosten, Störanfälligkeit beachten)

Die Temperatur an heißen Oberflächen darf die Selbstentzündungstemperatur minus 100K nicht 
übersteigen.

Tabelle 4: Zündquellen nach EN378-2, Anlage K
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Komponenten und Geräte werden gemäß EN378-2 nicht als Zündquelle ange-
sehen, wenn sie eine der folgenden Anforderungen erfüllen:

Schlussfolgerung:

• Der dauerhaft dichte Kältemittelkreislauf hat Priorität ist aber z.Z. nicht realisierbar.
• Der Kälteanlagenbauer muss durch eine Risikobeurteilung (Pflicht) Maßnahmen in der 

Reihenfolge 2. und 3. Wahl festlegen.
• Es sind die geeigneten Komponenten auszuwählen
• Zündquellen sind zu vermeiden
• Ziel muss sein, das Gesamt-Risiko beim Betrieb einer Kälteanlage nicht zu erhöhen.
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Beispiel für ein Schutzkonzept:

„Sole-Verbundkältesatz in Kaskadenschaltung Propan/CO2 mit 40kg Propan-Füllung zur 
Hopfenkühlung in An/Hallertau“

• Technikraum min. F60 und Not-Aus-Schalter innen und außen.
• Notbeleuchtung in EX-Ausführung
• Lüftungsanlage saugend in EX-Ausführung; 15-facher Luftwechsel.
• Bei Erreichen des Praktischen Grenzwertes (Gaswarnanlage) startet der Lüfter, der Alarm 

(optisch und akustisch) wird weitergeleitet und die Anlage wird spannungsfrei geschaltet.
• Gaswarnung und Lüftung haben eine separate Stromversorgung.
• Besonders elektrische Bauteile müssen die entsprechende Eignung (CE-Zeichen) für Propan 

haben
• Der Hersteller muss eine Risikobeurteilung unter besonderer Berücksichtigung von Propan 

haben.
• Der Betreiber muss eine Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung von 

Propan erstellen.
• Die Anlage muss gemäß DGRL hier Modul G abgenommen werden.
• Gemäß EN378 unterliegt die Anlage keiner Füllmengenbegrenzung.
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3.2.5 Sicherheitsvorschriften für das Betreiben von 
Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln 

Die Vorschriften müssen noch um die Kältemittelgruppe A2L ergänzt werden.

 ► VDMA - Einheitsblatt 24020-3:
    „Betrieb von Kälteanlagen mit Kältemitteln der Gruppe A3 nach EN378“

 ► VDMA - Einheitsblatt 24020-5
    „Betrieb von Kälteanlagen mit Kältemitteln der Gruppe A2 nach EN378“

 ● U. a. äüßere Prüfungen von Rohrleitungen, wenn DN > 25 alle 5 Jahre durch Sachkundigen, 
wenn PS x DN ≤ 2000, durch Sachverständigen bei PS x DN > 2000

 ● Festigkeitsprüfung von Rohrleitungen nach Instandsetzungsarbeiten

 ● Verhinderung des Betriebs der Kälteanlage im Unterdruck, damit keine Luft in das 
Kältesystem gelangt (explosionsfähige Atmosphäre) 

 ● Anhang D „Explosionsschutzdokument (Gefährdungsbeurteilung zum Explosionsschutz)

 ► TRBS 2152/TRGS 720 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre“
 ● U. a. 1x jährlich:

 ○ sichtprüfung aller Bauteile, Befestigungen
 ○ Funktionsprüfung der Sicherheitsorgane 
 ○ Funktionsprüfung der Lüftungsanlage 
 ○ Funtionsprüfung der Gaswarnanlage 

 ► BRG 500 „Explosionsschutzregeln“ (entspricht TRBS 2152)

 ► DIN EN 60079-17 (VDE 0165-10-1) „Explosionsfähige Atmosphäre“
 ● Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen

 ► EG-Verordnung 94/9/EG „ATEX-Richtlinie“ (Ex-Schutz-Ausführung)

 ► EG-Richtlinie 1999/92/EG „Mindestvorschriften für die Sicherheit der Arbeitnehmer. die 
durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden“
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4. Monteurausrüstung für A2L- und A3-Kältemittel
• Vakuumpumpe
• Absauggerät
• Elektronische Füllwaage
• Elektronisches Lecksuchgerät A2L- oder A3 zertifiziert
• Lüftungsventilator in ATEX-Ausführung
• Recycling-Kältemittelflasche aus Stahl, 48 bar, Linksgewinde, Schulter rot RAL 3000
• Adapter für Kältemittelflasche (Linksgewinde)
• Füllschläuche mit Linksgewinde-Anschluß

5. Hinweise zum Umgang mit A2L- und A3-Kältemitteln

• Ist Kältemittel in den Raum entwichen, für gute Belüftung sorgen, Geräte spannungsfrei 
schalten, offene Flammen vermeiden.

• Vor Reparaturarbeiten an der Kälteanlage Kältemittel in gekennzeichnete Recycling-
Kältemittelflasche absaugen.

• Kleine Mengen können in die Umgebung abgeblasen werden. Dabei sicherstellen, dass keine 
Zündquellen vorhanden sind. Abblasort darf nicht in der Nähe von Schächten, Kellereingängen, 
Kanalisationen und Garageeinfahrten liegen!

• Große Mengen A3-Kältemittel können auch über eine gestützte Fackel vor Ort im Freien 
verbrannt werden.

• Bei Arbeiten an der Kälteanlage auf ausreichende Belüftung achten.

• Bei Lötarbeiten sicherstellen, dass sich kein Kältemittel im Kältesystem befindet (kein 
Restdruck), bei Bedarf Rohrleitungen vorher mit Stickstoff spülen.

• Stellen Sie bei Lötarbeiten eine Veränderung der Lötflamme (Größe, Form, Farbe) fest, sofort 
Arbeit stoppen und Raum gut belüften.

• Denken Sie daran, dass im Öl Kältemittel gelöst ist und entweichen kann.

• Ausgebaute Verdichter mit Stickstoff füllen und verschließen.

• Vor dem Befüllen den Kreislauf gut evakuieren (0,5 mbar).

• Nach dem Befüllen prüfen, ob Druck mit der Temperatur übereinstimmt, damit ausgeschlossen 
werden kann, dass sich Fremdgas im System befindet.

• Verhindern, dass Luft in das Kältesystem gelangen kann (Anlage nicht im Unterdruck 
betreiben, Niederdruckbegrenzer einsetzen).

• Füllschläuche regelmäßig auf Beschädigung und Undichten prüfen.

• Kältemittelflaschen nicht überfüllen (max. 80% des Volumens), flüssige Kohlenwasserstoffe 
haben etwa nur die halbe Dichte von F-Gasen.

• Grobdichtheitsprüfung der Kälteanlage durch Druckstandprobe mit Stickstoff (1xPs) 
und Lecksuchspray. Feindichtheitsprüfung mit elektronischem Lecksuchgerät für 
Kohlenwasserstoffe.

• Alternativ: Grobdichtheitsprüfung mit Formiergas (95% N2 / 5% H2), Feindichtheitsprüfung mit 
elektrischem Lecksuchgerät für Wasserstoff (H2).

mit amtlicher Zulassung (ATEX)
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6. Zusammenfassung
• Die Ära der F-Gase geht schrittweise zu Ende.

• Alternative Kälteverfahren für kleine und mittlere Kälteleistungen im Gewerbebereich sind nicht 
in Sicht.

• Der Bau speziell transkritischer CO2-Kälteanlagen für große Kälteleistungen erfordert 
umfassende Fachkenntnisse und ist z.Z. in der Hand weniger darauf spezialisierter 
Kältefirmen.

• Kurz- und mittelfristig können HFO-Kältemittel der Klasse A1 eingesetzt werden.

• Langfristig zwingt uns die F-Gase-Verordnung zum Einsatz von HFO-Kältemitteln der Klasse 
A2L (GWP ≤ 500).

• Die Kältefirmen müssen sich mit den Vorschriften für brennbare Kältemittel befassen und das 
Personal schulen lassen.

• Die Verwendung von A2L- und A3-Kältemitteln im Rahmen der Freigrenzen ist völlig 
unproblematisch.

• Die Vorschriften zum Bau und Betreiben von Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln sind 
unübersichtlich, teilweise widersprüchlich.

• Der Bau von Kältenanlagen mit A3-Kältemitteln (Propan, Isobutan u.a.) mit Füllmengen über 
den Freigrenzen sollte wegen der Unsicherheit in der Gesetzeslage und dem Restrisiko z.Z. 
der absolute Ausnahmefall sein.
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Notizen
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Notizen
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Notizen



www.schiessl-kaelte.com             office@schiessl.at

 ► BERGHEIM, Plainbachstrasse 1 +43 (0) 662 455 777
 ► WIEN, Biròstraße 9 +43 (0) 180 48 502
 ► PASCHING bei Linz, Gewerbepark Wagram 6 +43 (0) 722 963 050
 ► GRAZ, Kärntnerstraße 303 +43 (0) 316 685 744
 ► THAUR bei Innsbruck, Römerstraße 14 +43 (0) 522 344 677
 ► PÖRTSCHACH am Wörthersee, Gaisrückenstrasse 1 +43 (0) 427 245 302
 ► WOLFURT bei Bregenz, Bahnhofstraße 10 +43 (0) 557 420 868




